
TELEKOMMUNIKATIONSGESETZ – 
KABELGEBÜHREN
Die Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG) 
sorgt für die Abschaffung der Umlagefähigkeit der 
Kabelgebühren über die Nebenkosten. 

Was bedeutet das für Sie?
Ganz einfach: Ab dem 1. Juli 2024 werden wir keine 
Kosten mehr für Ihren Kabelanschluss berechnen.
Aber keine Sorge, der derzeit bestehende Kabelan-
schluss bleibt bis mindestens zum 30. Juni 2026 für 
Sie kostenfrei bestehen.

Eine Information über unsere Pläne nach dem 30. Juni 
2026 erhalten Sie rechtzeitig im nächsten Jahr.

Bei Fragen hierzu hilft Ihnen 
unser Mitarbeiter Herr Matzke 
unter 0221.95 56 00-12 oder 
matzke@die-ehrenfelder.de 
gerne weiter.


